Steuerberater Jochen Höfliger, Wilhelm-Maybach-Str.16, 70734 Fellbach, 
Tel. 0711/5788050, Stand:  03.05.2011 
ANFORDERUNGEN an RECHNUNGEN !!!!
Es ist hier ab 2004 eine sehr deutliche Verschärfung eingetreten, hierauf habe ich bereits

in zwei Rundschreiben hingewiesen. Aus gegebenem Anlass nun nochmals:

Wenn Sie als Kunde/Erwerber/Mieter von Ihrem Lieferanten/Vermieter keine Rechnung 

haben, welche alle unten aufgeführten Angaben enthält, dann:

->  a) streicht Ihnen das Finanzamt rückwirkend den kompletten Vorsteuerabzug aus 

           dieser Rechnung !

    ->  b) zahlen Sie ggf. die Vorsteuer zurück zzgl. erheblicher Zinsen !

    und zuletzt noch „obendrauf“:   

    ->  c) da Sie damals aber die Vorsteuer vom FA geholt haben, obwohl die Rechnung 

              nicht ordnungsgemäß war geht das Finanzamt von einer absichtlichen 

              Tat aus und damit liegt eine echte Steuerhinterziehung vor !!

Rein vorsorglich weise ich Sie darauf hin, dass wir bei der Buchhaltung nicht den Auftrag von Ihnen haben und dies zeitlich auch nur auf Wunsch durchführen können, dass wir alle Ihre Eingangsrechnungen auf die entspr. Punkte hin überprüfen !!

Deshalb:

-> ACHTUNG !!!
Es müssen folgende Angaben enthalten sein:

a) Rechnungen über € 150,-- !!):

    - Name und vollständige Anschrift des Lieferanten/Verkäufers/Vermieters

    - Name und vollständige Anschrift des Käufers/Kunden/Mieters

    - Steuernummer oder Ust-ID-Nr. des Lieferanten/Verkäufers/Vermieters 

    - das Ausstellungs-/Rechnungsdatum 

    - eine fortlaufende Rechnungsnummer

    - die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder die Bezeichnung der Leistung

    - den Zeitpunkt der Leistung/Lieferung, sofern dieser Zeitpunkt feststeht 

-> dies gilt auch dann, wenn der Tag der Leistung/Lieferung mit dem Rechnungsdatum  

     übereinstimmt, d.h. auch bei Barverkaufsrechnungen muss trotzdem der 

     Lieferzeitpunkt aufgeführt sein

-> wenn sich dieser Zeitpunkt nicht aus der Rechnung ergibt aber die Rechnung evtl. 

     auf einen Lieferschein verweist (und der Zeitpunkt sich aus dem Lieferschein ergibt),   

     dann muss der Lieferschein an die Rechnung  beigefügt (oder zumindest ausreichend   

      lange aufbewahrt) werden

    -> der Monat ist ausreichend

- den Nettobetrag

- sofern Bonus-/Rabattvereinbarungen bestehen muss auf allen unterjährigen Rechnungen 

   hierauf verwiesen werden    

    - den Steuersatz (alternativ Hinweis auf evtl. Steuerbefreiungsvorschriften)

    - den Steuerbetrag (alternativ Hinweis auf evtl. Steuerbefreiungsvorschriften) 

 b) Rechnung bis € 150,-- !!):

    - Name und vollständige Anschrift des Lieferanten/Verkäufers/Vermieters

- das Ausstellungsdatum 

    - die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder die Bezeichnung der Leistung

    - den Bruttobetrag

    - den Steuersatz (alternativ Hinweis auf evtl. Steuerbefreiungsvorschriften)       

